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Magdalena, Dienstag den 22. Juli 1227, zur Schlacht
zwischen der vereinigten deutschen Kriegsmacht und
dem Dänenheer Waldemars. Schon begannen, von
der Hitze ermüdet und von der entgegenstehenden Sonne
geblendet, die Deutschen zu weichen. Da war es
Adolf IV., der die wankende Schlachtlinie durch seinen
persönlichen Mut und sein Feldherrngeschick wieder
zum Stehen brachte. Eine Wolke bedeckte die Sonne;
die Dänen wurden zurückgedrängt und lösten sich bald
in wilder Flucht auf;  König Waldemar verlor ein
Auge und wurde nur durch die Treue eines deutschen
Ritters gerettet, der ihn vor sich auf sein Pferd hob
und in Sicherheit brachte.

„Also wurden des Tages die Lande gelöst von
der Dänen Gewalt, deß sie alle Gott gaben Lob und
Ehre. " Die dänische Übermacht war gebrochen, der
Alleinherrschaft Waldemars auf der Ostsee ein Ende
gemacht, Nordalbingien und die Südküste der Ostsee
wieder deutsch. Oldenburg war wieder eine
deutsche Stadt.

Die Folge der Schlacht bei Bornhöved war ein
mächtiger Aufschwung des deutschen Elements in diesen
Gebieten und von hier aus im Osten und Norden
von Europa. Und wenn je ein günstiger Zeitpunkt
gekommen, um unsere Stadt zur Wiedergewinnung
vergangener Größe auf den Plan zu rufen, so war
es dieser. Leider war Oldenburg durch die erlittenen
Drangsale der verflossenen Jahrzehnte zu sehr erschöpft,
um den günstigen Zeitpunkt ausnützen zu können; und
so trat von jetzt an Lübeck in die Stelle, die einst
Oldenburg mit hohen Ehren eingenommen.

2. tzkdenbnrg wird mit dem Mölschen Aechl begnadet.

Acht Jahre waren feit der ruhmreichen Schlacht
bei Bornhöved verflossen. Die Zustände in Oldenburg
hatten sich sichtlich gehoben. Über den Trümmerhaufen
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war wieder eine Stadt erstanden, und die Stadt war
wieder von einer neuerbauten Burg gekrönt. Ob diese
neu erbaute Burg auch je und je den edlen Befreier
der Stadt vom dänischen Joch beherbergte, wird zwar
nicht ausdrücklich berichtet; es ist aber fast selbstver¬
ständlich; denn wozu wäre sonst die Burg gebaut
worden? Und jedenfalls machte sich Adolf IV. um
das weitere Aufblühn unserer Stadt hoch verdient,
indem er sie im Jahr 1235 ebenso wie „den Kyl
und Plöne von der Holsten Recht befreite" und ihr
wie jenen „Lübsches Recht vergönnte, darum daß die
Städtlein von wegen der Freiheit und der Märkte
möchten erbauet und befestiget werden" ^.

Das Lübsche Recht war eine Sammlung von Ge¬
wohnheiten und Rechtsvorschriften, welche sich in Lübeck
allmählich herausgebildet hatten und gegen Ende des
zwölften Jahrhunderts ausgezeichnet worden waren.
Die augenfälligen Vorteile, welche dem städtischen Ge¬
meinwesen aus der Annahme dieses Rechts den Land¬
gemeinden gegenüber erwuchsen, machten das Lübsche
Recht zu einem Gegenstand heißer Wünsche für sämt¬
liche holsteinische und andere benachbarte Städte und
Städtchen. Und Oldenburg Pries sich glücklich, unter
den ersten zu sein, denen die Vergünstigung des Lüb-
schen Rechts zuteil wurde.

Der Oldenburger Codex des Lübschen Rechts ist
noch bis auf diesen Tag vorhanden und wird jetzt
im Königl. Staatsarchiv zu Schleswig als Eigentum
der Stadt Oldenburg aufbewahrt. Es ist ein Perga¬
mentband von 25 Seiten ; die Schrift ist die im
14. Jahrhundert gebräuchliche; die Überschriften und

1) Joh . Petersen p . 97 . Hier wird auch berichtet , daß
Graf Adolf , nachdem er Barsüßermönch geworden und vom
Papst Jnnocenz IV . zum Priester ordiniert war , „die neuen
Kirchen (Neukirchen) in dem Lande zu Oldenburg in den
Ehren Lmtouii von Padua verschaffet zu bauen zwischen
1244 und 126 !."



Anfangsbuchstaben der einzelnen Paragraphen sind rot,
mit teilweise sehr hübschen Verzierungen . Ich habe
eine beglaubigte Abschrift niit einer Schriftprobe dem
hiesigen Pastoratarchiv einverleibt , und will , um den
Lesern dieser Chronikbilder wenigstens eine Ahnung
von der Schreibweise und dem Inhalt des höchst in¬
teressanten Pergamentbandes zu geben , hier einige
kurze Auszüge folgen lassen. Wer das Ganze zu
lesen wünscht, findet es in Christianis Geschichte der
Herzogtümer abgedruckt.

Unter der Überschrift : „van äsms sollte " (von
der Ehe) lesen wir folgende Bestimmung , die gewiß
zur Freude mancher Frauen und Jungfräulein heute
zu den veralteten gehört:

^Velilr vsäsvs sääsr musviovs suuäsi- srer
vruuäs ruck vil mau usiusu äs su sollul erss Alluäss
mellt wssr llsllvläsu -wsi srs svllupsus elsäers - vuu
srsms Zlluäs sollul llslllleu äs stuä -X -murll sulusrs-
äut uuäsrs sollolsu llslldsu srs us l̂lsstsu srusu. >)

Über das Mündigkeitsalter enthält das Lübsche
Recht die Bestimmung:

L,lss sn lrnsollt is uolltszm iurs olt - so is lls
sulkmuuäioll vuä vuu su luuvvrovs is tivsik iurs
olt so is ss llowsu to sreu lursu. äo äooll vsräeu
ss uiollt sultmuuäivll msr mz-t srsu voi-muuäsrsii . -)

„Vuu äost sluZlls " (vom Totschlag) wird be¬
stimmt:

8ls^t su uuss llorgllsr äsu uuäersu vuä lls
äurvmms vorvluolltioll wert vuä vreäsloss Allslsollt

1) Welche Witwe oder Jungfrau ohne ihrer Freunde
Rat sich verheiraten will , die soll ihres Gutes nicht mehr
behalten , als ihre Leib - Kleider ; von ihrem Gut soll haben
die Stadt zehn Mark Silbers , das andere sollen haben ihre
nächsten Erben.

2) Wenn ein junger Mann achtzehn Jahre alt ist, so ist
er mündig ; und wenn eine Jungfrau zwölf Jahre alt ist,
so ist sie zu ihren Jahren gekommen Jedoch werden sie
nicht mündig als mit (Zustimmung ) ihrer Vormünder.
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QL VN8S8 stnäs8 rssins -sl 8̂ ll Aliuä srus Vllä kox-
8SÜnt äut bv' llULN VU86M6 rsobts 88 äso sobolsll
llsmsll äs bslkts s^ ns Iisxbsstsn srnell äs Ulläsrsn
Iisllts sei,Li ms svlinttsu All ärs ässl (der Stadt,
dem Richter und dem Sachwalter ). N

„Vau sIkAdou vuä van vimäsn " : 80 vor 6ll
illsu äöll anäsren sle^ t . ^ 6 äst do vau äor slnob-
tillAdk ^bslsmst vsrä - kiuxllst Im äat - äsAÜSllS äs
8ll6 aläus xlissluAböll bslt -bs 8vbnl sme vuä äsms
voAdsäe vuä äsr staä bstsrsn m^t 6X sobälm ^b
vlläe selml äsms - äs äar >8 Zbslsmst - ^Imiisn ts/n
mark 8ulu6r8 vor s^ ns Ismsäs/vsrk ok alrs - äat
Im van nrmoäs äat ^bslt lliobt xüsusll kunäs - Iis
sobni äar vrs etsn drost vllä vntsr te^ n veksll
^u äsm6 toruo - äar na - sobul ms 6ll6 vt äsr 8taä
v ^ssu . vlläs 6s sn mnoü ok äsr staä nisdl vsääsr
krallen ans äs8 välsn äs äar Zbslsmst is )̂.

Wenn Kinder unter zwölf Jahren sich blutig
schlagen (blotäaktisb maksn ), so hat das Gericht nichts
damit zu thun . Die Eltern sollen die Rangen züchtigen
mit dem Besen.

Keine Frau darf ihr Gut verkaufen, noch versetzen,
noch vergeben ohne Vormünder ; auch darf keine Frau

1) Schlägt einer unsrer Bürger den andern und wird
darüber flüchtig und nach unsrer Stadt Recht friedlos gelegt,
so sollen all seines Gutes , Erbes und Kaufschatzes, das inner¬
halb unsres Rechtes ist , die Hälfte nehmen seine nächsten
Erben ; die andre Hälfte soll man schätzen zu drei Teilen-

2) Sofern ein Mann den andern schlägt also , daß er
von dem Schlag gelähmt wird , und dieser klagt darum , so
soll der, der ihn also geschlagen hat , ihm und dem Bogt und
der Stadt das bessern mit 60 Schillingen , und soll dem/ der
gelähmt ist , geben 10 Mark Silbers für seine Lähmung.
Wäre es aber der Fall , daß er wegen Armut das Geld nicht
geben könnte , so soll er darum frei essen Brot und Wasser
zehn Wochen in dem Turm . Darnach soll man ihn aus
der Stadt verweisen ; und er kann auch der Stadt nicht
wieder teilhaftig werden ohne den Willen dessen, der ge¬
lähmt ist.



ohne Vormünder für eine höhere Summe Bürge
werden als für dritte halb Pfennige.

Kein Ratmann darf gll/kt nsmou (Gabe und
Geschenk nehmen) um irgend eine Sache, die die Stadt
oder das Gericht angeht ; äos solml sik sn imvelik
ratinan bsgrixsn m/t s/me säe (darauf soll jeder
Ratmann einen Eid ablegen ').

Wer überwiesen wird , das Recht der Ratmänner
und der Stadt gekränkt zu haben , verfällt in eine
Strafe von 100 Mark und muß der Stadt entbehren.
Hat er die Pfennige nicht, so soll er bei Wasser und
Brot so lange in den Turm gelegt werden , bis er
die 100 Mark bezahlt hat, von denen der Stadt zwei
Teile , dem Richter ein Teil zufällt.

Wer mit falschem Maße Bier oder Wein zumißt,
der bezahlt (veääst ) LX sobWng Strafe ; wer richtiges
Maß hat , aber nicht voll mißt, der soll's mit einem
halben Pfund bessern.

Niemand darf dem Gotteshaus ein Erbe vermachen.
Das Erbe soll zuvor verkauft und dem Gotteshause
alsdann das Geld gegeben werden.

Lnen sv/nkstai solml wo oiokt nogksr mrcksn
äsr straton - eääer äome storkliovv - äeiiuo to v/ek
vots . lünems nabur nielit nsgber - äsu ärs vots . 2)

80 vo m/ä äuus ksgrepsn vsrä vnäs äs äuus bstei
is ivsu su vsräiulr äsu selig.l msn lisuAllsu is <1;it cts äuus
bsusäsus sinie verämlr is ms sslml äsu äsk sslisrsu . .?)

1) Zur Bezeichnung des Reinigungseides bedient sich das
Lübfche Recht der Formel : bs mgsb äss vutlsääsAbsu
w/t s/usr iiÄnci vp äsn kilxbsu (er mag sich deß ent¬
ledigen mit seiner Hand auf den Heiligen ).

2) Einen Schweinestall soll man nicht näher machen der
Straße oder dem Kirchhofe als 5 Fuß , einem Nachbar nicht
näher als 3 Fuß.

3) Wenn jemand mit Diebstahl begriffen wird und der
Diebstahl beträgt mehr als ein vsräiuk , den soll man hängen;
beträgt der Diebstahl weniger als ein vsräink , so soll man
den Dieb scheren.



I)nt >v̂ i äat m '̂t änus vorsolmläet to bküglienäs
äs seimi ms Isueitäicät bsAransn äorob v ^üiüsr ere. >)

Ich breche hier ab. Wir werden später noch
Gelegenheit haben zu sehen, wie sich die praktische
Anwendung des Lübschen Rechts in unfern städtischen
Angelegenheiten gestaltete. Der städtische Rat , dem
ein gräflicher Vogt zur Seite stand, ging aus der
Mitte der Bürgerschaft hervor und hatte die städtische
Verwaltung, sowie den größten Teil der Gerichtsbar¬
keit selbständig zu besorgen. Er sandte außerdem
seine Abgeordneten zu den vom Grafen berufenen
Landtagen, welche bei Bornhöved abgehalten wur¬
den und sich aus Vertretern der Geistlichkeit und
Ritterschaft, sowie der mit dem Lübschen Recht be¬
gnadeten Städte zusammensetzte. Und es war dies
für unsere Stadt von besonderer Bedeutung in einer
Zeit , wo die früher üblichen Gauversammlungen
(Ooäings) , an denen jeder Freie teilnehmen durfte,
und welche für Wagrien auf dem Megedeberg bei
Plön abgehalten wurden, von den gräflichen Land¬
tagen verdrängt, und die Bewohner des Landes und
der kleineren städtischen Gemeinwesen von der Be¬
ratung der allgemeinen Landesangelegenheiten aus¬
geschlossen wurden.

Oldenburg hatte also vermöge des Lübschen Rechts
eine weitgehende Selbstverwaltung, übte selbständige
Gerichtsbarkeit und besaß mitentscheidende Stimme bei
der Beratung aller Angelegenheiten, die das ganze
Land betrafen.

Es war darum nicht zu verwundern, daß man
diesem Recht mit einer an Eifersucht grenzenden Liebe
anhing, es wie ein unantastbares Heiligtum verehrte,
ja geradezu das „heilige Lübsche Recht" nannte. Bei
jedem Regierungswechsel betrachtete es der städtische

1) Das Weib , das mit Diebstahl verschuldet zu hängen,
das soll man lebendig begraben um weiblicher Ehre willen.



Rat als seine erste Pflicht , die Bestätigung des Lübschen
Rechts von seiten der neuen Regierung nachzusuchen.
Und wir sind in der angenehmen Lage, einen solchen
Bestätigungsbrief , der durch glückliche Fügung unsrer
Stadt erhalten worden ist, wörtlich mitteilen zu können.

Im Jahr 1784 erstand der Lübecker Dompropst
und Konsistorialpräsident Dreher auf einer zu Hannover
abgehaltenen Bücherauktion das Original des Briefs,
worin Graf Claus und Herzog Gerhard  der Stadt
Oldenburg das Lübsche Recht bestätigen, sowie die von
Pastor Wilhelmi ausgezeichneten Kirchennachrichten-),
und trat dieselben an die Stadt für die dafür aus¬
gelegten 25 Mark 12 Schilling ab.

Der Bestätigungsbrief lautet:
„IVz? (Wir ) (lluvos van Ooäss 6naäön 6rovo

(Graf ) to Holsten , to 81orws.ru vnäe to Loboven-

1) Die erste Bestätigung finden wir aus dem Jahr 1260
verzeichnet ; sie wurde von Graf Johann I . ausgestellt . Die
zweite, von der wir Kunde haben , datiert vom Jahr 1392;
es ist dieselbe, deren Wortlaut oben im Text mitgeteilt wird,
und die in fast allen folgenden Bestätigungsbriefen aus¬
drücklich erwähnt wird . Im Jahr 1415 fertigte Graf Heinrich
zu Holstein , vormaliger Bischof zu Osnabrück , den Olden¬
burgern eine Bestätigungsurkunde aus , die unter andern auch
Von bar (Herr ) llobsun IVsrwssters , bsrbbsrs to Oiäsn-
borob unterschrieben ist. Am 2. Juni 1462 bestätigte König
Christian I . die Privilegien der Stadt ; ebenso am 18. Okt.
1533 König Christian III . unter ausdrücklicher Beziehung auf
das Privileg von 1392 ; ebenso am 16. April 1546 Herzog
Adolf von Schleswig - Holstein , in einem Dokument , das in
Oldenburg ausgefertigt ist und die eigenhändige Unterschrift
des Herzogs trägt ; ebenso am 22 . Januar 1595 Herzog
Johann Adolf ; am 28. Juli 1607 Herzog Johann Friedrich;
am 7. März 1635 Herzog Friedrich ; am 15. Januar 1652
König Friedrich III . ; am 31. Juli 1661 Herzog Christian
Albrecht (ä . ä . Kohhoff) ; am 2. Juni 1671 König Christians . ;
am 4./15 . Oktober 1753 Großfürst Peter ; am 4. Mai 1766
Großfürst Paul ; am 10. August 1774 König Christian VII.
und nochmals am 19 . August 1778.

2) Diese Nachrichten befinden sich auch , jedoch unvoll¬
ständig, auf der Kopenhagener Bibliothek.
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borob (Schauenburg ) , vuäs tVv Obsrä , äsrsulusu
Ouaäs IlortoAbs Io Llssvmb , Orovs to Holsten , Io
Ltormaru vuäs to LobovsuborAb bsäsu (bieten) lle ^ol
au Ooäs al äsu (denen), äs äotssu Lrssk nssu (diesen
Brief sehench börsu sääsr lsLsu (lesen), vuäs bsksuusu
apsubar (offenbar) vuäs au äossms brsvs , äat
vuäs vuss srusu (Erben ) vuäs uaboiuelz -uAllo (Nach¬
kommen) Absusu vuäs bsbdsu Absusu vussu levsu
(lieben) borAbsrmsstsrsu vuäs ratmauusu vuäs äsr
Aantrsu msubs ^t (Gemeine) to Oläsuborob , äs uu
Leen (sein) vuäs ualromsu mö^bsu , vr ^ (frei) Oubvsoli
rsobt au äsr staä to Oläsuborob vuäs au ersr vslä-
marks , au aoksrsn , au vs ^ äs , au vatsr , au v ^sobsu
(Wiesen) vuäs au morsu, als:äat b ÎsAbsu ^8  au rî usr
sobsäs (belegen ist an seiner Scheide), also vrx- (frei)
to bruksuäo (zu brauchen) ässssu vorbsuömsäsu (vor¬
genannten) I-übosobon roobtos alns vuss auäsrs stsäs
au äsm lauäs to Rolstsu aläsr vrvALst brukeu vuäs
ustsu (genießen). Voräsn (Ferner ) 20 Absus vuäs
vuss srusu äs .sssu vorbsuömsäsu borKkormsstsrsu
vuäs latmaunsu äsu markst vrsäs (Marktfrieden —
Marktrecht) to Knuts miobols äâ bs au srs staä
sulvsu to reobtsus vuäs . . . vt to sobsllsuäs , M
äar vomob mau brsks au l^ f au suuä sääsr au Auch
äat Ooä vsrbsäs (zu richten und zu verurteilen , wenn
irgend jemand sich verginge gegen Leib, Gesundheit
oder Gut, was Gott verhüte).

1l(vr bsbdsu au vuä ovsr vs ŝu äs srbarsu luäo
vuss ratAöbsrs alr ŝ Lartram vau 2iAAbon, marsvbalo,
bsr (Herr ) ä^ äsrik boksu , bsr bsuuiA kotslborob,
bsr vulk xoKAbsvv̂ sob , määsrs (Ritter ) , bsr .Iobau
vsrusr , ksrkbsr (Kirchherr ^ Pastor ) to Oläsuborob,
jobau brsväo . . . Olavss ratlov , otto vaolrsrborgb,
kuapsu (Knappen ) vuäs vsls auäsrs Aboäs luäs to
tuAbs (Zeugen) all äossor vorsvrsususu (vorgeschriebe¬
nen) stuvks . Lo bsbbs Arovs Olavss vuä bortoAb
Obsrä vorbsnömst m^ ä vMsu vuä m^ ä vollborä
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(Vollmacht ) VN86 InZksLSAksis (Jnsiegel ) KSNKSN litten
vor ässssn Kress , äs Aksuen vnä serenen ^ s to
Oläsnkorok nit Oovss korä (Christi Geburt ) ärütts ^ n
kunäsrt Mr , äiti'nn in äsms twe vnäs nsxksntiAkistsn
)'s.rs , in äsms 8nnts Aksrtruäis äsr k^ lxken >̂une-
vrov äitAke (1392 , den 17 . März ).

3. Hin Mär in Oldenburg.

Die Morgenröte einer bessern Zeit war mit der
Verleihung des Lübschen Rechts über Oldenburg an¬
gebrochen ; allein es schien, als ob dieser schicksals¬
reichen Stadt kein völlig ungetrübter , sonnig aus¬
klingender Lebenstag mehr beschieden sein sollte.
Oldenburgs Geschichte hatte bisher hinlänglich be¬
wiesen, daß diese Stadt nicht sterben könne, so oft sie
auch schon die Todeswunde empfangen ; das Schicksal
schien sich darauf gesteift zu haben , immer aufs neue
den Beweis zu liefern , daß die Stadt ebensowenig zu
leben imstande sei , so oft ihr auch die günstigsten
Lebensbedingungen geboten würden . Noch im Jahr
1260 waren der Stadt durch die Söhne Adolfs IV .,
Johann und Gerhard,  die Privilegien des Lüb¬
schen Rechts neu bewilligt und bestätigt worden ; und
schon im Jahr 1261 waren Stadt und Burg wieder
ein rauchender Trümmerhaufen.

Das ging so zu.
Um die Weihnachtszeit 1260 besuchte Graf Jo¬

hann  I . , wie er oft zu thun Pflegte , die stolz auf¬
strebende und immer interessanter sich entfaltende Stadt
Lübeck. Während er auf offener Straße wandelte,
ward er von einem verbannten holsteinischen Edel¬
mann zu wiederholten Malen aufs gröblichste beleidigt
und verfolgt . Vom Zorn übermannt , erstach er endlich
den Unverschämten mit dem Schwert . Das Volk rottete
sich zusammen , geriet in Wut über die offene Verletzung
des Stadtfriedens und suchte des Totschlägers habhaft
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